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§ 40 Bgld. GemBG 2014 Reisezeit

Bgld. GemBG 2014 - Burgenlandisches Gemeindebedienstetengesetz 2014

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 26.07.2025

(1) Reisezeit ist jene Zeit, die von Gemeindebediensteten, die eine Dienstreise durchzufihren haben, aufgewendet
werden muss, um die Wegstrecke von ihrer Dienststelle zum Dienstverrichtungsort, von diesem zu einem anderen
Dienstverrichtungsort und von dort zu ihrer Dienststelle zurlckzulegen. In den Fallen, in denen die
Gemeindebediensteten die Reise nicht von der Dienststelle aus beginnen oder nach ihrer Beendigung nicht
unmittelbar in die Dienststelle zuriickkehren, gilt als Zeitpunkt des Beginnes und der Beendigung in den Fallen des § 57
Abs. 2 und 3 des Burgenlandischen Landesbeamten-Besoldungsrechtsgesetzes 2001 - LBBG 2001,LGBI. Nr. 67/2001,
der Zeitpunkt, in dem die Gemeindebediensteten den Wohnort erreicht bzw. verlassen haben, in allen Ubrigen Fallen
der Zeitpunkt, in dem die Gemeindebediensteten die Dienststelle verlassen oder wiederbetreten hatten, wenn diese
tatsachlich Ausgangspunkt und Endpunkt ihrer Reise gewesen ware.

(2) Reisezeit gilt als Dienstzeit im AusmalR von

1. 100% der Reisezeit, soweit diese innerhalb der im Dienstplan vorgeschriebenen Dienststunden liegt,

2. 66,66% der Reisezeit, soweit diese aulBerhalb der im Dienstplan vorgeschriebenen Dienststunden liegt und die
Gemeindebediensteten ein Kraftfahrzeug selbst lenken,

3. 33,33% der Reisezeit, soweit dieser aul3erhalb der im Dienstplan vorgeschriebenen Dienststunden liegt und
a) die weitere Voraussetzung nach Z 2 nicht erfullt ist oder

b) die Gemeindebediensteten ein eigenes Kraftfahrzeug lenken, ohne dass sie Anspruch auf eine besondere
Entschadigung (8 62 Abs. 2 LBBG 2001) haben.

(3) Reisezeiten, die aullerhalb der im Dienstplan vorgeschriebenen Dienststunden liegen, gelten in dem sich aus Abs. 2
Z 2 und 3 ergebenden AusmaR und nach MaRgabe der Bestimmungen des § 41 als Uberstunden. Sie sind nach den
Bestimmungen des § 41 abzugelten.

(4) Abweichend von Abs. 2 Z 2 gilt fur Gemeindebedienstete, zu deren Aufgabenbereich das Lenken von
Dienstkraftwagen zahlt, die Reisezeit im Ausmal von 100% stets als Dienstzeit.

In Kraft seit 01.01.2015 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/bgld_gembg_2014/paragraf/57
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Lgbl&Lgblnummer=67/2001&Bundesland=Burgenland&BundeslandDefault=Burgenland&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
https://www.jusline.at/gesetz/bgld_gembg_2014/paragraf/41
https://www.jusline.at/gesetz/bgld_gembg_2014/paragraf/41
file:///

	§ 40 Bgld. GemBG 2014 Reisezeit
	Bgld. GemBG 2014 - Burgenländisches Gemeindebedienstetengesetz 2014


